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Bauleitplanung der Stadt Zierenberg;  
20. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie - Escheberg“ 
Bekanntmachung der Ertei lung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Z ierenberg am 25.  August  
2025 beschlossene 20. Änderung des F lächennutzungsplanes „W indenergie – 
Escheberg“ is t  gemäß § 6 Abs.  1 BauGB der  höheren Verwal tungsbehörde 
(Regierungspräs idium Kassel)  zur  Genehmigung vorgelegt  worden.  Das 
Regierungspräs idium Kassel  hat  mit  Verfügung vom 09. Dezember  2025 (Az. :  0030-
21-061a10.06.29-00003#2025-00003) d ie 20.  Änderung des F lächennutzungsplanes 
„W indenergie – Escheberg“  vol ls tändig und ohne Auf lagen genehmigt.  Die Er te i lung 
der  Genehmigung wird h iermit  gemäß § 6 Abs . 5 Baugesetzbuch or tsübl ich bekannt 
gemacht.  Mit  d ieser Bekanntmachung wird d ie 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wirksam.  
Die genehmigte F lächennutzungsplanänderung, d ie zugehör ige Begründung mit  
Umweltber icht ,  Fachgutachten und d ie zusammenfassende Erk lärung können 
gemäß § 6 Abs . 5 BauGB während der Dienststunden der  Stadtverwal tung (montags 
b is f re i tags von 08:00 Uhr  b is  12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 b is  18:00 Uhr) 
in Z ierenberg, Marktp latz 1, Zimmer 1 (Fachbereich 3:  „Planung, Bau, Umwelt “)  
e ingesehen werden. Jede Person kann d ie Unter lagen e insehen und auf  Ver langen 
Auskunf t  über deren Inhalt  erhalten.  Die Unter lagen werden dauerhaf t  zur 
Eins ichtnahme berei tgehalten.  Ergänzend wi rd d ie 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „W indenergie – Escheberg“ in das Internet e ingeste l l t  und 
über  das zentra le Internetpor tal  des Landes www.baulei tp lanung.hessen.de  
zugängl ich gemacht .   
Mit  der  Änderung des Flächennutzungsplanes  beabs icht igt  d ie Stadt  Z ierenberg den 
Ausbau erneuerbarer Energien in Form der  W indenergie unter W ahrung 
kommunaler und öf fent l icher Interessen zu fördern und einen wesent l ichen Beitrag 
zur Energieversorgung und somit auch zur öf fent l ichen Sicherhei t  zu le isten.   
Auf  d ie Voraussetzungen für  d ie Geltendmachung der Ver letzung von Verfahrens - 
und Formvorschr if ten und von Mängeln der  Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 
215 BauGB wird h ingewiesen. Unbeacht l ich werden demnach  
1.  e ine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b is  3 BauGB beacht l iche Ver letzung der  dor t  

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschr if ten und  
2.  e ine unter Berücksicht igung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht l iche Ver letzung der 

Vorschr if ten über  das Verhältn is des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

 



3.  nach § 214 Abs.  3 Satz 2 BauGB beacht l iche Mängel  des Abwägungsvorgangs,  
wenn s ie n icht innerhalb e ines Jahres seit  Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans schr if t l ich gegenüber der  Stadt  Z ierenberg  geltend gemacht 
worden s ind; der  Sachverhalt ,  der d ie Ver letzung oder den Mangel  begründen sol l ,  
is t  darzulegen.   
Bei  der  Geltendmachung von Ver letzungen oder  Mängeln s ind auch d ie besonderen 
Vorschr if ten der §§ 245e, 249 BauGB sowie des 
W indenergief lächenbedarfsgesetzes zu beachten.  
 
Räumlicher Geltungsbereich des ausgewiesenen W indenergiegebietes :  
Die a ls  W indenergiegebiet dargeste l l ten F lächen (orange schraf f ier te F läche) 
bef inden s ich west l ich der Orts lage Escheberg und nördl ich der  Or ts lage 
Oberelsungen.  Die F lächen sind Tei l  der nordwest l ichen Grenzmark ierung des 
Stadtgebiets  Z ierenberg und grenzen unmit te lbar an d ie Gemarkung der Gemeinde 
Breuna an.  Die verfahrensgegenständl ichen Flächen übernehmen und arrondieren 
d ie bestehenden regionalp laner ischen Vorranggebiete für  W indenergienutzung „Am 
Escheberg" (Kennung KS 31/33) und „Hegeholz"  (Kennung KS 34)  b is zur südl ich 
querenden Bundesautobahn A44.  
 
 

 
 
Recht l iche Einordnung und W irkungen der  F lächennutzungsplanänderung:  
Das Hess ische Minister ium für W ir tschaf t ,  Energie,  W ohnen und ländl icher Raum  
hat am 12.  März 2024 auf  Bas is der Beschlüsse der Regionalversammlungen 
festgeste l l t ,  dass a l le  hess ischen Tei lregionalp läne Energie zum 2. Oktober 2023 in 
Summe den ersten F lächenbei tragswert in  Höhe von 1,8 Prozent  der Landesf läche 
gemäß § 5 W indenergie f lächenbedarfsgesetz (W indBG) erre icht haben.   
Die 20.  Änderung des Flächennutzungsplanes ste l l t  Sonderbauf lächen für d ie 
Nutzung der W indenergie dar , d ie die F lächen für  den W ald über lagern,  und 
übernimmt und ar rondiert  dabei  die im Regionalp lan Nordhessen festgelegten 
Vorranggebiete zur Nutzung der  W indenergie „Am Escheberg" (Kennung KS 31/33) 
und „Hegeholz"  (Kennung KS 34) . Diese Darste l lungen s ind W indenergiegebiete im 
Sinne des § 2 Nr . 1a W indBG.  



Nach § 249 Abs.  2 BauGB r ichtet s ich d ie Zuläss igkei t  v on W indenergieanlagen 
außerhalb der  in  den Regionalp länen und im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
W indenergiegebiete nach § 35 Abs . 2 BauGB. Dies bedeutet,  dass 
W indenergieanlagen außerhalb der ausgewiesenen W indenergiegebiete im 
gesamten Außenbereich der  Stadt  Z ierenberg nur im Einzelfa l l  a ls  sonst ige 
Vorhaben zugelassen werden können, wenn ihre Ausführung oder  Benutzung 
öf fent l iche Belange n icht  beeinträcht igt und d ie Erschl ießung ges icher t is t .  Diese 
Rechtswirkung ers treckt s ich auf  den gesamten Außenbe reich des Stadtgebiets  
Zierenberg und is t  gesetzl iche Folge der Festste l lung des Erreichens des 
Flächenbei tragswer ts.  
 
Zierenberg, den 15.12.2025 
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